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- ab einem Warenwert von 150 €    zusätzlich Zölle  erhoben werden. 

An der HHU werden Warenimporte in der Regel durch Dritte (FedEx, UPS, 
TNT etc.) abgewickelt. Nichtsdestotrotz muss die HHU als Zollanmelder 
dafür Sorge tragen, dass die dem Zoll übermittelten Daten korrekt sind und 
haftet für fehlerhafte Angaben. Falsche Warenwerte auf mitgeschickten 
Dokumenten wirken sich auf Abgabenbescheide aus, da sie Grundlage der 
Berechnung von Einfuhrumsatzsteuer und Zoll sind. 

Dezernat 5 
Abteilung 5.2 Zentraler Einkauf 

Ricarda Helms 
Sachbearbeitung Einkauf / Zoll 

Telefon 0211/81-13459 
Telefax 0211-81-12092 
Ricarda.helms@hhu.de 

Düsseldorf, 23.05.2019 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf   40204 Düsseldorf 

Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf 
Universitätsstraße 1 
40225 Düsseldorf 
Gebäude 16.11 
Ebene 03 Raum 31 

www.uni-duesseldorf.de

 An  
die Dekane der Fakultäten  
die Dezernenten und Leiter/innen der Stabsstellen  
die Leiter/innen aller Zentralen Einrichtungen der HHU 
den Leiter der Studierendenakademie  
den Sprecher der Graduiertenakademie  
die Leitung des Universitätsorchesters  
die Gleichstellungsbeauftragte  
die Schwerbehindertenvertretung  
die Datenschutzbeauftragte  
den Sprecher der HeRA  
den Sprecher des CEPLAS  
die Leitung des CEDUS 

Rechnungsdokumente bei der Einfuhr von Waren 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zusammen mit der Abteilung Zentraler Einkauf möchte ich Sie um Ihre Mit-
wirkung bitten. Es ist aufgefallen, dass bei vielen Zollrechnungen von einem 
Rechnungsbetrag ausgegangen wird, der nicht dem tatsächlichen Waren-
wert der Einkäufe im Drittland (Land außerhalb der EU) entspricht. Dies ist 
der Tatsache geschuldet, dass die Lieferanten im Drittland häufig der Wa-
rensendung Commercial-Invoices/Proforma-Invoices beilegen, deren Höhe 
von der in Rechnung gestellten Leistung abweicht. Die großen Diskrepan-
zen zwischen diesen Dokumenten und späteren Rechnungen können dazu 
führen, dass die Heinrich-Heine-Universität zu geringe Steuerbeträge be-
zahlt und sich damit des Straftatbestands der Steuerhinterziehung gem. 
§ 370 AO schuldig machen würde.

Bitte beachten Sie daher, dass bei allen Lieferungen aus dem Drittland 
- ab einem Warenwert von 22 €    Einfuhrumsatzsteuer   fällig wird und
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